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(3) Der Antrag auf Berechnung der Entschädigung ist innerhalb von 
drei Monaten nach Zustellung der Entscheidung über die Zuerkennung 
des Anspruchs beim Obersten Gericht (Absatz 1) oder beim Generalstaats
anwalt (Absatz 2) zu stellen.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik am zwölften Januar neunzehnhundertachtundsechzig beschlos
sene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den zwölften Januar neunzehnhundertachtundsechzig

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. U l b r i c h t


